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2)te Semer 2B o ch e Nr. 17

SBaS iff „neutral"?
SSon Dr. §. ©fraßm

fffiäbrenb bie neutrale llrtparteilidjEett in alien humanen
Beftrebungen eine Selbftoerftänblicbfeit ift, bie beute su feiner=
lei Bisfuffionen 2tnlaß gibt, bat ficb um bie Neutralität ber
öffentlichen SNeiratng unb um bie neutrale Haltung ber greffe
mieber eine heftige gebbe entfponnen. gür biefe unparteiifcbe
Haltung ber öffentlichen SNeimmg erfanb man neuerbings in
Beutfcblanb bas Scblagroort non

„©efinnungsneutralität",
unb oerftanb barunter bie uormiegenb an bie Breffe gerichtete
gorberung nach gleichmäßiger Beurteilung her Kriegsurfacben
unb Kriegssiele ber Seutfcben mie ber SBeftmächte. 9Jtan furfjte
mit her beutfcben gorberung nach ©efinnungsneutralität gaU3
einfach ©erecbtigfeit, Dbjeftioität unb Nerftänbnis, }a fogar
ÜBoblmoIIen für bie eigene Kriegsrechtfertigung unb Kriegs*
ibeologie. Unb smar mürbe biefe gorberung besbalb ausfchließ»
lieh non beutfeher Seite erhoben, meit Beutfcblanb bureb unfere
politifebe Stellungnahme 3U roenig Berftänbnis für ficb felbft 311

oerfpüren glaubte.
Sasu ift su fagen: 2ßir fühlen uns nach Trabition, 23olfs=

empfinben unb potitifeber 3beologie oermanbter mit ben bemo=

tratifeben 3bealen ber parlamentarifcb regierten Staaten. Un=

fere 3beale oon bemofratifeber greibeit unb politifeber Setbft»
beftimmung ftammen 3um Seil aus her geiftigen Nüftfammer
ber fransöfifeben Neoolution. Ber 'autoritäre gübrerftaat ift uns
mefensfremb. ©r tonnte niemals auf unfere febmeiserifeben Ber=
bältniffe übertragen merben, ohne baß mir unferer heften über»
lieferung untreu mürben, ©s mirb baber niemanb oon uns
oerlangen tonnen (unb es oerlangt bies ernftbaftermeife auch
niemanb), baß mir bas ©eöantengut autoritärer Staaten 31t

bem unfrigen machen unb ihren Stanbpunft ohne meiteres aner»
tennen ober gar übernehmen mürben. Basu fommt, baß meite
Streife bureb bie ötmamißbe ©panfion unb 2lgreffioität ber
autoritären Staaten bie ftaatlicbe Sethftänbigteit ber Scbroei3
bebrobt fühlten. Ob mit Necht ober Unrecht, fei babingeftellt.
^ebenfalls haben bie jüngften ©reigniffe im Norben geseigt, baß
biefe Beforgtbeit nicht gan3 unbegrünbet mar, menn fie ficb auch

3eitmeife in übertriebener 2trt 2lusbrucf oerfchaffte.

Nun bot taut 2trt. 55 ber Bunbesoerfaffung jeher Schumi»

3er bas Necht auffreieSNeinungsäußerung bureb
has gefproebene ©ort mie bureb bie Breffe, — allerbings mit
ber miebtigen ©infehränfung, haß biefe Nteinungsäußerung bie
Sicherheit bes Staates nicht gefäbrbe. ©ir finb bemnacb frei,
unfer politifebes Urteil 3U ben ©reigniffen fo 3U äußern, mie mir
es für richtig halten, menn mir babei ben Neutralitätsgrunbfaß:
Steine ber friegfübrenben Barteien 3U begünftigen, nicht oer»
teßen, unb iiberbies einer fremben ÏNacbt 3U Angriffen feinen
2lnlaß bieten.

©s ift ftar, baß ein Befenntnis für bie bemofratifeben
3beale, mitbin für biejenigen 3beale, bie auch bie ©eftmäebte
als bie ihrigen ausgeben (troßbem fie noch lange nicht in jeber
Besiebung mit unferer Sluffaffung oon Bemofratie übereinftim»
men), jebem freiftebt. Saburcb ibentifisieren mir uns noch

feinesmegs mit ben politifeben Sielen ber ©eftmäebte.
Bie beutige gorberung nach „©efinnungsneutralität" ent»

fpricht in geroiffem Sinn ber im ©eltfrieg erhobenen gorbe»
rung ber „moralifcben Neutralität". ©enn mir oerfteben mol»
ten, mas eigentlich bamit gemeint ift, müffen mir uns oorerft
flar merben, mas mir unter „©efinnung" 3U oerfteben haben.

©efinnung ift bie fubjeftioe ©inftellung bes SNenfcben als
©runblage feiner ßanblungen unb Urteile. SJtan fpricht oon
ßauterfeit ber ©efinnung, oon anftänbiger ©efinnung, unb
meint bamit bie innere Haltung, bie ©emütsoerfaffung ober

(Schluß)

bie Sinnesart unb ben ©eift, aus hem heraus man etmas tut.
3n ber pbilofopbifcben Terminologie ift ©efinnung ein ©runb?
begriff ber ©tbif, fo befonbers itt her ©tbif Slants. Unter ©ê=

finttüng oerfteift man baber eine burebaus fubjeftioe innere
©eiftesbaltung, über bie ju gebieten ober ber gegenüber Nicht»
linien unb ©ebote aufsuftellen niemanb anberem bas Necht 3U»

fommt, als bem einseinen 3nbioibuum fetbft.

©efinnungsneutralität märe fomit bie gorberung,
baß unfere fubjeftioe innere ©eiftesbaltung hem ©runbfaß ber
Neutralität 31t enifpreeben höbe.

Senn nun unfere N é g t è r u n g oon uns ©efinnungs»
neutralität oerlangen mollte, mürbe fie gegen ein inbioibueües
©runbreebt, gegen bas Necht ber ©eiftesfreibeit oerftoßen. Noch
oiel meniger bat bas 21 u s l a n b ein Necht, eine folebe gorbe»
rung uns gegenüber 3U erbeben. ©enn es febon unfere Bebör»
ben nichts angebt, mie unb mas mir beuten, fo haben fremhe
Ntäcbte erft rêcbt lêittên Nècbtsgrunb uns oor3ufd)reiben, m i e

neutral unfere ©efinnung fein folle.

©obl aber bat ber ©in 3 eIne f i ch f e t b ft gegen»
üb er nicht nur bas Necht, fonbern fogar bie fittlicbe Bflicbt,
©efinnungsneutralität als perfönlicbe gorberung aufsuftelleu
unb su oerroirflieben. ©s beheutet bies ja nichts anberes als bie

Haltung eines anftänbigen Ntenfcben, ber als Nichtbeteiligter
am Krieg alle Borteile feines gefcbitßten 2lbfeitsftebens bean?

fprucht unb genießt, unb baber auch mit feinem Urteil surücf»
hält, alfo in feiner ©efinnung neutral ift unb feinen ber Krieg»
fübrenben bureb polemifcbe ober gar baßerfüllte Äußerungen
unb Urteile berabfeßt ober bureb einfeitige Barteinabme be»

günftigt. 3e tiefer einer, als mirflieb Neutraler, in bie ©elftes»
roett ber beutigen Kriegsgegner einbringt unb ihnen gerecht 3U

merben fuebt, umfo entfebiebener mirb er .mit feinem Urteil
3urücfbalten. Bies ift mahre ©efinnungsneutralität, als eine

perfönlicbe gorberung bes ©inselnen an ficb felbft.

Baber ift bie gorberung her ©efinnungsneutralität, menn
fie oon einem 2lußenftebenben fommt, grunbfäßlieb ab3ulebnen,
— als fubjeftioes fittlicbes Boftulat aber ebenfo grunbfäßlieb
3U befürroorten.

©s ift baber nicht gan3 richtig, menn füglich su lefen mar,
baß hie gorberung ber ©efinnungsneutralität bie Bropagierung
eines fremben Stanbpunfts bebeute. Nein, im ©egenteil, ©e»

finnungsneutratität ift gan3 einfach bie Haltung bes anftänbigen
SNenfcben, ber ficb als Nichtbeteiligter in ©brfurebt oor bem
großen unb opferreichen ©efebeben in feinem Urteil suriicfbält
unb ficb nicht anmaßt, jeßt febon nach Necht unb ©erecbtigfeit 31t

urteilen, 3U oerhammen ober 3U preifen. 2Iber es ift eine f u b

i e f t i 0 e gorberung, unb niemanb, — außer ber ©inselne oon
ficb felbft, — bat bas Necht ©efinnungsneutralität oon uns 3 u

oerlangen, unfere Negierung nicht, bas 2luslanb nicht unb
auch nicht unfere Breffe.

2lnbrerfeits ftebt es jebem ©inselnen auch frei, in feiner
©efinnung neutrat 3U fein ober aber für eine Bartei in Giebe
ober #aß Stellung 31t nehmen. Nimmt er aber Bartei, bann
muß er ficb beroußt fein, baß er auch bie Konfeguensen bafür 31t

tragen, unb in biefem galle auch fein persönliches Opfer an
©ut unb Geben eht3ufeßen hätte. Socb biefes mollen mir nur
für unfere eigene Sethftänbigteit unb grei»
b e i t, nicht aber für bie Kriegs3iele unb 3öeotogien frember
Btächte, bie nicht bie unferen finb. 3m fieberen Scbuße unferer
Neutralität über ben ©renssaun hinüber 3U fchelten, braucht
feinen befonberen SNut!

Sem ©efinnungsbefenntnis bes ©feinen, auf bas jeber
fein unumftößlicbes Necht bat, ftebt anbrerfeits bie gorberung
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Was ist „neutral"?
Von vr> H. Strahm

Während die neutrale Unparteilichkeit in allen humanen
Bestrebungen eine Selbstverständlichkeit ist, die heute zu keiner-
lei Diskussionen Anlaß gibt, hat sich um die Neutralität der
öffentlichen Meinung und um die neutrale Haltung der Presse
wieder eine heftige Fehde entsponnen. Für diese unparteiische
Haltung der öffentlichen Meinung erfand man neuerdings in
Deutschland das Schlagwort von

„Gesinnungsneutralität",
und verstand darunter die vorwiegend an die Presse gerichtete
Forderung nach gleichmäßiger Beurteilung der Kriegsursachen
und Kriegsziele der Deutschen wie der Westmächte. Man suchte

mit der deutschen Forderung nach Gesinnungsneutralität ganz
einfach Gerechtigkeit, Objektivität und Verständnis, ja sogar
Wohlwollen für die eigene Kriegsrechtfertigung und Kriegs-
idéologie. Und zwar wurde diese Forderung deshalb ausschließ-
lich von deutscher Seite erhoben, weil Deutschland durch unsere
politische Stellungnahme zu wenig Verständnis für sich selbst zu
verspüren glaubte.

Dazu ist zu sagen: Wir fühlen uns nach Tradition, Volks-
empfinden und politischer Ideologie verwandter mit den demo-
kratischen Idealen der parlamentarisch regierten Staaten. Un-
sere Ideale von demokratischer Freiheit und politischer Selbst-
bestimmung stammen zum Teil aus der geistigen Rüstkammer
der französischen Revolution. Der autoritäre Führerstaat ist uns
wesensfremd. Er könnte niemals auf unsere schweizerischen Ver-
Hältnisse übertragen werden, ohne daß wir unserer besten über-
lieserung untreu würden. Es wird daher niemand von uns
verlangen können (und es verlangt dies ernsthafterweise auch
niemand), daß wir das Gedankengut autoritärer Staaten zu
dem unsrigen machen und ihren Standpunkt ohne weiteres aner-
kennen oder gar übernehmen würden. Dazu kommt, daß weite
Kreise durch die dynamische Expansion und Agressivität der
autoritären Staaten die staatliche Selbständigkeit der Schweiz
bedroht fühlten. Ob mit Recht oder Unrecht, sei dahingestellt.
Jedenfalls haben die jüngsten Ereignisse im Norden gezeigt, daß
diese Besorgtheit nicht ganz unbegründet war, wenn sie sich auch

zeitweise in übertriebener Art Ausdruck verschaffte.

Nun hat laut Art. 33 der Bundesverfassung jeder Schwei-
zer das Recht auffreieMeinungsäußerung durch
das gesprochene Wort wie durch die Presse, — allerdings mit
der wichtigen Einschränkung, daß diese Meinungsäußerung die
Sicherheit des Staates nicht gefährde. Wir sind demnach frei,
unser politisches Urteil zu den Ereignissen so zu äußern, wie wir
es für richtig halten, wenn wir dabei den Neutralitätsgrundsatz:
Keine der kriegführenden Parteien zu begünstigen, nicht ver-
letzen, und überdies einer fremden Macht zu Angriffen keinen
Anlaß bieten.

Es ist klar, daß ein Bekenntnis für die demokratischen
Ideale, mithin für diejenigen Ideale, die auch die Westmächte
als die ihrigen ausgeben (trotzdem sie noch lange nicht in jeder
Beziehung mit unserer Auffassung von Demokratie übereinftim-
men), jedem freisteht. Dadurch identifizieren wir uns noch

keineswegs mit den politischen Zielen der Westmächte.

Die heutige Forderung nach „Gesinnungsneutralität" ent-
spricht in gewissem Sinn der im Weltkrieg erhobenen Förde-
rung der „moralischen Neutralität". Wenn wir verstehen wol-
len, was eigentlich damit gemeint ist, müssen wir uns vorerst
klar werden, was wir unter „Gesinnung" zu verstehen haben.

Gesinnung ist die subjektive Einstellung des Menschen als
Grundlage seiner Handlungen und Urteile. Man spricht von
Lauterkeit der Gesinnung, von anständiger Gesinnung, und
meint damit die innere Haltung, die Gemütsverfassung oder

sSchluß,

die Sinnesart und den Geist, aus -dem heraus man etwas tut.
In der philosophischen Terminologie ist Gesinnung ein Grund-
begriff der Ethik, so besonders in der Ethik Kants. Unter Gê-

sinnung verst-echt man daher eine durchaus subjektive innere
Geisteshaltung, über die zu gebieten oder der gegenüber Richt-
linien und Gebote aufzustellen niemand anderem das Recht zu-
kommt, als dem einzelnen Individuum selbst.

Gesinnungs n -e u t r a l i t ä t wäre somit die Forderung,
daß unsere subjektive innere Geisteshaltung dem Grundsatz der
Neutralität zu entsprechen Habs,

Wenn nun unsere Regierung von uNs Gesinnungs-
Neutralität verlangen wollte, würde sie gegen ein individuelles
Grundrecht, gegen das Recht der Geistesfreiheit verstoßen. Noch
viel weniger hat das Ausland ein Recht, eine solche Förde-
rung uns gegenüber zu erheben. Wenn es schon unsere Behör-
den nichts angeht, wie und was wir denken, so haben fremde
Mächte erst recht keinen Rechtsgrund uns vorzuschreiben, w i e

Neutral unsere Gesinnung sein solle.

Wohl aber hat der Einzelne sich s elb st g e g en -

üb er nicht nur das Recht, sondern sogar -die sittliche Pflicht,
Gesinnungsneutralität als persönliche Forderung aufzustellen
und zu verwirklichen. Es bedeutet dies ja nichts anderes als die

Haltung eines anständigen Menschen, der als Nichtbeteiligter
am Krieg alle Vorteile seines geschützten Abseitsstehens bean-
spracht und genießt, und daher auch mit seinem Urteil zurück-
hält, also in seiner Gesinnung neutral ist und keinen der Krieg-
führenden durch polemische oder gar haßerfüllte Äußerungen
und Urteile herabsetzt oder durch einseitige Parteinahme be-

günstigt. Je tiefer einer, als wirklich Neutraler, in die Geistes-
wett der heutigen Kriegsgegner eindringt und ihnen gerecht zu
werden sucht, umso entschiedener wird er.mit seinem Urteil
zurückhalten. Dies ist wahre Gesinnungsneutralität, als eine

persönliche Forderung des Einzelnen an sich selbst.

Daher ist die Forderung der Gesinnungsneutralität, wenn
sie von einem Außenstehenden kommt, grundsätzlich abzulehnen,
— als subjektives sittliches Postulat aber ebenso grundsätzlich

zu befürworten.
Es ist daher nicht ganz richtig, wenn kürzlich zu lesen war,

daß die Forderung der Gesinnungsneutralität die Propagierung
eines fremden Standpunkts bedeute. Nein, im Gegenteil, Ge-
sinnungsneutralität ist ganz einfach die Haltung des anständigen
Menschen, der sich als Nichtbeteiligter in Ehrfurcht vor dem
großen und opferreichen Geschehen in seinem Urteil zurückhält
und sich nicht anmaßt, jetzt schon nach Recht und Gerechtigkeit zu
urteilen, zu verdammen oder zu preisen. Aber es ist eine sub-
i e k tive Forderung, und niemand, — außer der Einzelne von
sich selbst, — hat das Recht Gesinnungsneutralität von uns z u

verlangen, unsere Regierung nicht, das Ausland nicht und
auch nicht unsere Presse.

Andrerseits steht es jedem Einzelnen auch frei, in seiner
Gesinnung neutral zu sein oder aber für eine Partei in Liebe
oder Haß Stellung zu nehmen. Nimmt er aber Partei, dann
muß er sich bewußt sein, daß er auch die Konsequenzen dafür zu
tragen, und in diesem Falle auch sein persönliches Opfer an
Gut und Leben einzusetzen hätte. Doch dieses wollen wir nur
für unsere eigene Selbständigkeit und Frei-
h e it, nicht aber für die Kriegsziele und Ideologien fremder
Mächte, die nicht die unseren sind. Im sicheren Schutze unserer
Neutralität über den Grenzzaun hinüber zu schelten, braucht
keinen besonderen Mut!

Dem Gefinnungsbekenntnis des Einzelnen, auf das jeder
sein unumstößliches Recht hat, steht andrerseits die Forderung
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©evttevlattb
16. aiprtl, 21m ©olberenborn im bientôt ereignet fid) ein Setg-

ftutä, her im Sergroalb großen Schaben anrichtet.
— Sie oerftorbene Stau Söfiger-3ngotb oermaeßt ber Kirch»

gemeinbe #et3ogetibu<bfee Sr. 2000 für bie Serfcßönerung
ber Kirche.

17. 21n ber gewerblichen ßebtabfcblußptüfung bes Greifes San-
gentbal beteiligen fid) 97 Prüflinge. Srei ©ärtnerleßrlinge
erbatten greife für ibre 21rbeiten im Slanmettbemerb für
bie ©artengeftaltung beim neuen Scßulbaus.

— Sie ©intuobnergemeinbe #inbelban£ befcßließt mit einer
Stimme Steßr bie Sbbaltung bes Sdjulfeftdfens.

— Sie oom Scbmeis. Scbüßenoerein an Scßmeiser Scßüßen
oerabfolgte SöiebaiUe gelangt an 60 Setnet Scßüßen.

18. 3n Sluti bei Sern oerungiüclten ein 20jübriger Süngling,
fomie ein 21rbeiter unb ein Knabe beim Sprengen non
Saumfttünfen burd) Unoorficbtigteit eines Säderlebrlings.

— • Ser bernifeße Kantonal-Surnpetein erläßt einen sünbenben
2lppell an bie fdiulentlaffene Sugenb sum beitritt.

— Sür bas 3aßr 1940 beroiltigt bie Sireftion bes 3nnern eine

Sabl geuetroeßefutfe in oerfeßiebenen ©egenben, bie com
Kaber ber Kriegsfeuermebr befudjt merben müffen.

— Sie Kircbgemeinbeoerfammlung SRotbad) fprießt einen grö»
ßeren Krebit für bie Nenooatton bes Sfattßaufes.

— 3n SEbim merben sum erftenmat Näntgen-Sutcßleucbtungen
bet Scbulfinbet notgenommen.

19. 3n Siel ftürgt eine 26jährige Stau beim Schließen ber
Senfterlaben aus bem 4. Stocf 3Utobe.

— Sie Necßnung ber ©emeinbe Siel fcßließt bei 9,889,000 St-
einnahmen unb 10,005,000 Sr. 21usg<aben mit einem 2lus=
gabenüberfd)uß oon 116,000 Sr., mäßrenb im Subget ein
Sefisit oon 525,000 Sr. oorgefeßen mar.

— Sie fantonale ©täiebungsbitettion ftellt feft, baß bie Schul»
fommiffionen bei ber Slnfeßung bet Serien möglicbft Sücf»
fiebten auf bie Seiten ber Hauptarbeiten in ber ßanbroirt»
feßaft su nehmen baben.

— Sie bernifdie ©rsiebungsbireftion macht auf bie Seftim»
mungen in besug auf befebränfte Senüßung geogtapßifcbet
Karten unb Stlanten in ben Schulen aufmertfam.

— 3um Sräfibenten bes Sermaltungsrates ber Senfionslaffe
bet Kantonalbanf unb ber ijppotbefatlaffe mirb Srof. Sr.
Siebarb König gemäblt.

20. Ser in Siel mobnenbe Srioatier ©mil Springer bat bem
Se3irfsfpital Siel Sr. 50,000 unb bem Kranfenafpl Ntett
Sr. 30,000 oermaeßt.

— Sür bas Sommerhalbjahr 1940 finb ein oolles Sußenb
ßernoifate angemelbet.

21. Ser oberlänbifcße ©olfplaß in ©inigen mirb eröffnet.

— Sie Sfingftfotlefte tommt biefes 3abr bem Stipenbienfonbs
für ibeologieftubierenbe unb su smei Sritteln ber ijaus-
mütterbilfe su.

<©taï>t ©em
15. 21pril. Sie Sfabfinbetlotps non Sern führen ihre Stüh-

jabtsrefrutierung burd).
16. Ser ©emifebte ©bor 2llpenfran3 Sern befueßt bas ©reifen»

aftjl.
— t ©rnft Slübletbaler, gem. ßebrer unb ©roßrat, im 81.

Sltersjaßr.
-^~Sie ©ottesgnabafnle Seitentoil unb Sttigen halten ihre

3aßresoerfammlung im Kafino Sern ab.

17. Ser Setnifdje Staatsperfonaloerbanb befcbließt in feiner
i^auptoerfammlung ben Seitritt sum Sentraloerbanb ber
Staats» unb ©emeinbebeamten ber Scbmeis.

— Sie Serner Stabtpolisei fabnbet nad) einem Kitcßenbieb.

18. 2llt Oberpoftbireftor Snton Stöger feiert feinen 90. ®e=

burtstag.
20. Ser Stabtbernifcße £>itfsoerein bes Slauen Kreuses feiert

fein 60jäbriges 3ubiläum in einer Seftoerfammlung, fomie
einer fircßlicßen Seier im SOlünfter, an meld) leßterer ber
Segierungspräfibent Sr. Sürrenmatt fprießt.

21. Unter ber Seoife „®an3 Sätn für b'Nationalfpänb unb bs
Dtote ©btü3" mirb in fämtlicßen Säumen bes Scßänsli an
sroei Sagen ein Seft abgebalten, an bém u. a. ©eneral
©uifan eine 21nfpracße hält.

bes Staates entgegen, baß bie barin sutage tretenbe Haltung
bie Sicherheit bes Staates unb ber Sürger nicht gefäbrbe. Sies
jft bie einsige rechtliche Scbranle unferer freien Steinungs»
äußerung. Ser Sürger bat, nach einem am 9. Sebruar 1939 oon
Sunbesrat Ntotta ausgefprodjenen 2Bort, „gegenüber feinem
Staat beftimmte Sflicßten; bagegen bat er bem Suslanbe gegen»
über, ftrilt genommen, feine folcßen. © r b a r f nur bie
ft a a 11 i cb a Neutralität n i d) t b u r d) £ r e u s e n u n b

fid) n i d) t in © e g e n f a ß su ihr ft e 11 e n ".
Ser Sinn unferer Neutralität unb unfer potitifeßes Siel

überhaupt ift b i e U n a b h ä n g i g f e i t o o r a 11 e m f r e m»
ben ©influß su b ernähren. Semabren mir biefe Un»
abßängigfeit babureß, baß mir uns f e lb ft nor frembem ©in»
ftuß, lomme er mober er molle, burd) einfeitige Sarteinabme
freihalten. 3ebe einfeitige Stellungnahme fcbmäcfjt im ©runbe
unfere Sßiberftanbsfraft.

Unfere ßanbesregierung bat beute bie hohe unb ungeheuer
oerantmortungsooüe Sufgabe, unfer ßanb mieber ungefäbrbet

burd) bie Kriegsmirren binburd) 3U retten. Srage jeber ©inselne
feinen Seil basu bei, benn fchließlid) ift jeber Sürger in einer
Semotratie ein Seit ber Negierung. Unfer Urteil über bie ®e»

febebniffe um uns fei baber maßooll, sum minbeften aber su»
rücfbaltenb unb fing. SÜBir finb nicht su Siebtem berufen.

3m 3abre 1814 erhielten bie eibgenöffifdjen Sbgeorbneten
sum griebensfongreß in Saris bie 3nftrn!tion, bafür bemüht
SU fein, baß bie SReutralität, „bas £' o ft b a r ft e oon ben
Sötern ererbte Kleinob", im künftigen Sffieltfrieben
oon ben europäifdjen Stächten anerfannt merbe. Seßen mir
biefes foftbare Kleinob nicht teid)thin aufs Spiel. Sie bauernbe
unb oollftänbige Neutralität ber Scßmeis ift ein großes ©rbgut.
3n ihr liegt unfere Unabbängigteit unb greibeit. Senn bie
Scbmeis ift neutral ober fie ift nicht mehr Scßmeis. 2Benn

irgenbmo, bann gilt hier ber Spruch mit Necßt als Staßnung
unb Siel:

„3Bas bu ererbt oon beinen Sötern baft
©rmirb es, um es su befißen."

Die Berner Wsche

Berner Wochenchronik

447

Bernerland
16. April. Am Golderenhorn im Kiental ereignet sich ein Berg-

stürz, der im Bergwald großen Schaden anrichtet.

^ Die verstorbene Frau Bösiger-Jngold vermacht der Kirch-
gemeinde Herzogenbuchsee Fr. 2000 für die Verschönerung
der Kirche.

17. An der gewerblichen Lehrabschlußprüfung des Kreises Lan-
genthal beteiligen sich 97 Prüflinge. Drei Gärtnerlehrlinge
erhalten Preise für ihre Arbeiten im Planwettbewerb für
die Gartengestaltung beim neuen Schulhaus.
Die Einwohnergemeinde Hindelbank beschließt mit einer
Stimme Mehr die Abhaltung des Schulfestchens.

Die vom Schweiz. Schützenverein an Schweizer Schützen
verabfolgte Medaille gelangt an 60 Berner Schützen.

18. In Muri bei Bern verunglückten ein 20jähriger Jüngling,
sowie ein Arbeiter und ein Knabe beim Sprengen von
Baumstrünken durch Unvorsichtigkeit eines Bäckerlehrlings.

— - Der bernische Kantonal-Turnverein erläßt einen zündenden
Appell an die schulentlassene Jugend zum Beitritt.
Für das Jahr 1940 bewilligt die Direktion des Innern eine

Zahl Feuerwehrkurse in verschiedenen Gegenden, die vom
Kader der Kriegsfeuerwehr besucht werden müssen.

Die Kirchgemeindeversammlung Rorbach spricht einen grö-
ßeren Kredit für die Renovation des Pfarrhauses.

In Thun werden zum erstenmal Röntgen-Durchleuchtungen
der Schulkinder vorgenommen.

19. In Viel stürzt eine 26jährige Frau beim Schließen der
Fensterladen aus dem 4. Stock zutode.

— Die Rechnung der Gemeinde Viel schließt bei 9,889,000 Fr.
Einnahmen und 10,005,000 Fr. Ausgaben mit einem Aus-
gabenllberschuß von 116,000 Fr., während im Budget ein
Defizit von 525,000 Fr. vorgesehen war.

— Die kantonale Erziehungsdirektion stellt fest, daß die Schul-
kommissionen bei der Ansehung der Ferien möglichst Rück-
sichten auf die Zeiten der Hauptarbeiten in der Landwirt-
schaft zu nehmen haben.

— Die bernische Erziehungsdirektion macht auf die Bestim-
mungen in bezug auf beschränkte Benützung geographischer
Karten und Atlanten in den Schulen aufmerksam.

— Zum Präsidenten des Verwaltungsrates der Pensionskasse
der Kantonalbank und der Hypothekarkasse wird Prof. Dr.
Richard König gewählt.

20. Der in Viel wohnende Privatier Emil Springer hat dem

Bezirksspital Viel Fr. 50,000 und dem Krankenasyl Mett
Fr. 30,000 vermacht.

— Für das Sommerhalbjahr 1940 sind ein volles Dutzend
Lernvikare angemeldet.

21. Der oberländische Golfplatz in Einigen wird eröffnet.

— Die Pfingstkollekte kommt dieses Jahr dem Stipendienfonds
für Theologiestudierende und zu zwei Dritteln der Haus-
mütterhilfe zu.

Stadt Bern
15. April. Die Pfadfinderkorps von Bern führen ihre Früh-

jahrsrekrutierung durch.
16. Der Gemischte Chor Alpenkranz Bern besucht das Greisen-

asyl.

— f Ernst Mühlethaler, gew. Lehrer und Großrat, im 81.

Altersjahr.
-^Die Gottesgnadasyle Beitenwil und Ittigen halten ihre

Jahresversammlung im Kasino Bern ab.

17. Der Bernische Staatspersonalverband beschließt in seiner
Hauptversammlung den Beitritt zum Zentralverband der
Staats- und Gemeindebeamten der Schweiz.

— Die Berner Stadtpolizei fahndet nach einem Kirchendieb.

18. Alt Oberpostdirektor Anton Stäger feiert seinen 90. Ge-
burtstag.

20. Der Stadtbernische Hilfsverein des Blauen Kreuzes feiert
sein 60jähriges Jubiläum in einer Festversammlung, sowie
einer kirchlichen Feier im Münster, an welch letzterer der
Regierungspräsident Dr. Dürrenmatt spricht.

21. Unter der Devise „Ganz Bärn für d'Nationalspänd und ds
Rote Chrüz" wird in sämtlichen Räumen des Schänzli an
zwei Tagen ein Fest abgehalten, an dèm u. a. General
Guisan eine Ansprache hält.

des Staates entgegen, daß die darin zutage tretende Haltung
die Sicherheit des Staates und der Bürger nicht gefährde. Dies
ist die einzige rechtliche Schranke unserer freien Meinungs-
äußerung. Der Bürger hat, nach einem am 9. Februar 1939 von
Bundesrat Motta ausgesprochenen Wort, „gegenüber seinem
Staat bestimmte Pflichten: dagegen hat er dem Auslande gegen-
über, strikt genommen, keine solchen. Er darf nur die
staatliche Neutralität nicht d u rchk r e u z e n u nd
sich nicht in Gegensatz zu ihr stellen".

Der Sinn unserer Neutralität und unser politisches Ziel
überhaupt ist d i e U n a b h ä n g i g k e i t v o r a l l e m f r e m-
den Einfluß zu bewahren. Bewahren wir diese Un-
abhängigkeit dadurch, daß wir uns s e l b st vor fremdem Ein-
stuß, komme er woher er wolle, durch einseitige Parteinahme
freihalten. Jede einseitige Stellungnahme schwächt im Grunde
unsere Widerstandskraft.

Unsere Landesregierung hat heute die hohe und ungeheuer
verantwortungsvolle Aufgabe, unser Land wieder ungefährdet

durch die Kriegswirren hindurch zu retten. Trage jeder Einzelne
seinen Teil dazu bei, denn schließlich ist jeder Bürger in einer
Demokratie ein Teil der Regierung. Unser Urteil über die Ge-
schehnisse um uns sei daher maßvoll, zum mindesten aber zu-
rückhaltend und klug. Wir sind nicht zu Richtern berufen.

Im Jahre 1814 erhielten die eidgenössischen Abgeordneten
zum Friedenskongreß in Paris die Instruktion, dafür bemüht
zu sein, daß die Neutralität, „das kostbarste von den
Vätern ererbte Kleinod", im künftigen Weltfrieden
von den europäischen Mächten anerkannt werde. Setzen wir
dieses kostbare Kleinod nicht leichthin aufs Spiel. Die dauernde
und vollständige Neutralität der Schweiz ist ein großes Erbgut.
In ihr liegt unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Denn die
Schweiz ist neutral oder sie ist nicht mehr Schweiz. Wenn
irgendwo, dann gilt hier der Spruch mit Recht als Mahnung
und Ziel:

„Was du ererbt von deinen Vätern hast
Erwirb es, um es zu besitzen."
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